
 
 

 

 

Beschluss zur Akkreditierung  

des Studiengangs 

Betriebswirtschaftslehre (MBA) 

an der Hochschule Ludwigshafen am Rhein 

 

Auf der Basis des Berichts der Gutachtergruppe und der Beratungen der Akkreditierungs-

kommission in der 56. Sitzung vom 18./19.08.2014 spricht die Akkreditierungskommission 

folgende Entscheidungen aus: 

1. Der Studiengang „Betriebswirtschaftslehre“ mit dem Abschluss „Master of Business Ad-

ministration“ an der Hochschule Ludwigshafen am Rhein wird unter Berücksichtigung der 

„Regeln des Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Sys-

temakkreditierung“ (Beschluss des Akkreditierungsrates vom 20.02.2013) mit Auflagen ak-

kreditiert. 

Der Studiengang entspricht grundsätzlich den Kriterien des Akkreditierungsrates für die Ak-

kreditierung von Studiengängen, den Anforderungen der Ländergemeinsamen Strukturvorga-

ben der Kultusministerkonferenz, den landesspezifischen Strukturvorgaben für die Akkreditie-

rung von Bachelor- und Masterstudiengängen sowie den Anforderungen des Qualifikations-

rahmens für deutsche Hochschulabschlüsse in der aktuell gültigen Fassung. Die im Verfah-

ren festgestellten Mängel sind durch die Hochschule innerhalb von neun Monaten behebbar. 

2. Es handelt sich um einen weiterbildenden Masterstudiengang.  

3. Die Akkreditierung wird mit den unten genannten Auflagen verbunden. Die Auflagen sind 

umzusetzen. Die Umsetzung der Auflagen ist schriftlich zu dokumentieren und AQAS spätes-

tens bis zum 31.05.2015 anzuzeigen.  

4. Die Akkreditierung wird für eine Dauer von sieben Jahren (unter Berücksichtigung des vol-

len zuletzt betroffenen Studienjahres) ausgesprochen und ist unter Anrechnung der vorläufi-

gen Akkreditierung gemäß Beschluss der Akkreditierungskommission vom 27./28.08.2013 

gültig bis zum 30.09.2020. 

Auflagen: 

1. Als Zugangsvoraussetzung müssen Englischkenntnisse auf adäquatem Niveau definiert wer-

den. 

2. Aspekte von „Wissenschaftslehre und Forschungsmethodik/Statistik“ müssen ins Curriculum 

integriert bzw. als verpflichtender Bestandteil vorgesehen werden. 

Abweichend von der gutachterlichen Beschlussempfehlung sieht die AK das Kriterium 2.3 in 

Hinblick auf die Stimmigkeit der Kombination der Module als teilweise erfüllt an. 

3. Die Prüfungsformen müssen in allen Dokumenten konsistent und eindeutig ausgewiesen 

werden. 

4. Es muss eine systematische Überprüfung der Lehrbriefe durch die Lehrenden bzw. die Auto-

rinnen und Autoren erfolgen. Dafür muss ein Konzept vorgelegt werden. 

Die Auflagen beziehen sich auf im Verfahren festgestellte Mängel hinsichtlich der Erfüllung der 

Kriterien des Akkreditierungsrates zur Akkreditierung von Studiengängen i. d. F. vom 20.02.2013.  
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Zur Weiterentwicklung des Studiengangs werden die folgenden Empfehlungen gegeben: 

1. Die Modulbeschreibungen sollten überarbeitet werden. Dabei sollten insbesondere folgende 

Aspekte beachtet werden:  

a. Die Lehrinhalte sollten stärker nach didaktischen Gesichtspunkten strukturiert werden. 

b. Es sollte deutlich gemacht werden, welche Lehrinhalte zur Angleichung von Vorkenntnis-

sen vorgesehen sind. 

c. Die Literaturangaben sollten überarbeitet werden. 

2. Die Varianz an Prüfungsformen sollte erhöht werden. 

3. Die Evaluationsergebnisse sollten den Studierenden in geeigneter Weise präsentiert und mit 

ihnen besprochen werden. 

4. Die Themen „Corporate Finance“ und „Makroökonomie“ sollten ins Curriculum integriert wer-

den. 

Zur weiteren Begründung dieser Entscheidung verweist die Akkreditierungskommission auf das 

Gutachten, das diesem Beschluss als Anlage beiliegt. 
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Präambel  

Gegenstand des Akkreditierungsverfahrens sind Bachelor- und Masterstudiengänge an 

staatlichen oder staatlich anerkannten Hochschulen. Die Akkreditierung von Bachelor- und 

Masterstudiengängen wird in den verbindlich vorgeschrieben und in den einzelnen 

Hochschulgesetzen der Länder auf unterschiedliche Weise als Voraussetzung für die staatliche 

Genehmigung eingefordert.  

Die Begutachtung des Studiengangs erfolgte unter Berücksichtigung der „Regeln des 

Akkreditierungsrates für die Akkreditierung von Studiengängen und für die Systemakkreditierung“ 

in der Fassung vom 20.02.2013.  

 

I. Ablauf des Verfahrens 

Die Hochschule Ludwigshafen am Rhein beantragt die Akkreditierung des Studiengangs 

„Betriebswirtschaftslehre“ mit dem Abschluss „Master of Business Administration“. 

Es handelt sich um eine Reakkreditierung. 

Das Akkreditierungsverfahren wurde am 26./27.08.2013 durch die zuständige 

Akkreditierungskommission von AQAS eröffnet. Es wurde eine vorläufige Akkreditierung bis zum 

31.08.2014 ausgesprochen. Am 09.05.2014 fand die Begehung am Hochschulstandort 

Ludwigshafen durch die oben angeführte Gutachtergruppe statt. Dabei erfolgten unter anderem 

getrennte Gespräche mit der Hochschulleitung, Lehrenden und Studierenden.  

Das vorliegende Gutachten der Gutachtergruppe basiert auf den schriftlichen Antragsunterlagen 

der Hochschule und den Ergebnissen der Begehung. Insbesondere beziehen sich die 

deskriptiven Teile des Gutachtens auf den vorgelegten Antrag. 

 

II. Bewertung des Studiengangs 

1. Profil und Ziele 

Der Masterstudiengang „Betriebswirtschaftslehre“ mit dem Abschlussgrad „Master of Business 

Administration“ soll nach Angaben der Hochschule die Kernkompetenzen der Betriebswirtschafts-

lehre gegenüber einem Bachelorstudiengang vertiefen und um soziale Kompetenzen ergänzen. 

Die Studierenden sollen befähigt werden, Führungspositionen einzunehmen und die Persönlich-

keit der Studierenden soll gestärkt werden. Die Absolventinnen und Absolventen sollen praxisbe-

zogene Problemstellungen erkennen und lösen sowie in Systemen denken und handeln können. 

Dabei sollen die Absolventinnen und Absolventen gesellschaftliche Rahmenbedingungen beach-

ten. Aufgrund der beruflichen Bindung der Studierenden soll sich eine internationale Ausrichtung 

laut Hochschule nicht unbedingt in einem Auslandsaufenthalt der Studierenden niederschlagen, 

sondern durch internationale Lehrinhalte und den Einsatz von Lehrbeauftragen aus dem Ausland 

hergestellt werden. 

Das Studium ist als Fernstudium mit Präsenzphasen konzipiert und soll ein berufsbegleitendes, 

orts- und zeitunabhängiges Studium ermöglichen. Dabei soll die Vermittlung der Lehrinhalte mit 

elektronischen Medien unterstützt werden. Die Inhalte des Studiengangs sind nach Angaben der 

Hochschule durch die Kooperation mit verschiedenen Partnerfirmen beeinflusst. 

Als Zugangsvoraussetzungen nennt die Hochschule einen betriebswirtschaftlichen Bachelorab-

schluss sowie eine mindestens einjährige Berufserfahrung in kaufmännischer Funktion. Wenn die 

Abschlussnote des Bachelorabschlusses schlechter als 2,5 sein sollte, muss zusätzlich ein Aus-

wahlverfahren erfolgreich absolviert werden. Liegt kein Bachelorabschluss vor, aber eine Hoch-
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schulzugangsberechtigung und mindestens dreijährige Berufserfahrung, so muss für den Zugang 

ein Eignungsfeststellungs- und Auswahlverfahren erfolgreich durchlaufen werden. 

Die Hochschule hat einen Gleichstellungs- und Frauenförderplan vorgelegt, in dem verschiedene 

Maßnahmen zur Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit genannt werden. 

Bewertung 

Das Profil des Studiengangs ist klar umrissen und grenzt sich insofern vom an der Hochschule 

gleichfalls angebotenen Weiterbildungsstudiengang „Unternehmensführung“ ab, als dass im zu 

begutachtenden Studiengang Teilnehmerinnen und Teilnehmer mit einer 

wirtschaftswissenschaftlichen Vorbildung die Zielgruppe darstellen. Entsprechend des zu 

verleihenden Abschlussgrad „Master of Business Administration“ weist der Studiengang einen 

stark praxisbezogenen Fokus auf. In Einklang mit dem Qualifikationsziel, die Studierenden für 

Management-Aufgaben zu qualifizieren, nimmt der Bereich der sozialen Kompetenz (Ethik, 

Rhetorik, Kreativität) einen verhältnismäßig großen Raum ein, was positiv hervorzuheben ist. 

Dieser Sachverhalt stellte sich auch im Rahmen der Begehung, insbesondere in den Gesprächen 

mit den Studierenden, als eine Stärke des Studiengangs heraus. Durch das Studienprogramm 

werden eindeutig die Persönlichkeitsentwicklung und die Befähigung zum gesellschaftlichen 

Engagement gefördert und das Studium ist auf eine wissenschaftliche Befähigung ausgerichtet.  

Die Zugangsvoraussetzungen sind klar formuliert und zugänglich, in der Realität ist der Umfang 

der Berufserfahrung der Studierenden weit umfangreicher als das geforderte Jahr, was vor dem 

Hintergrund des verliehenen Abschlussgrads positiv anzumerken ist. Eignungsprüfungen für 

Interessentinnen und Interessenten ohne ersten Hochschulabschluss werden an die jeweilige 

Situation und betriebswirtschaftliche Vorbildung angepasst; diese Vorgehensweise ist zielführend 

und angemessen, was die hohe Abschlussquote und das gute Notenniveau dieser 

Studierendengruppe belegt.  

Ein Aspekt, der bislang im Rahmen der Zugangsvoraussetzungen nicht definiert ist, sind die 

Englischkenntnisse der Bewerberinnen und Bewerber. Während der Begehung wurde klar, dass 

für das Studium ein gewisses Mindestniveau an Englischkenntnissen unabdingbar ist. Zum einen 

werden diese im späteren Berufsleben von Absolventinnen und Absolventen eines MBA-

Studiengangs erwartet, zum anderen ist das Studium wissenschaftlicher Artikel – welche in 

mehreren Modulen Bestandteil der Pflichtliteratur sind – ohne adäquate Englischkenntnisse nicht 

möglich. Aus diesem Grund müssen Englischkenntnisse als weitere Zugangsvoraussetzung 

definiert werden [Monitum 1]. Dies kann bspw. über eine geforderte Mindestpunktzahl bei einem 

standardisierten Test erfolgen.  

Der von der Hochschule vorgelegte Gleichstellungs- und Frauenförderplan dokumentiert eine 

Reihe von Maßnahmen, die dieser Thematik in vollem Umfang gerecht werden. Der Anteil der 

weiblichen Studierenden liegt bspw. in den meisten betriebswirtschaftlichen Vertiefungen über 

dem Bundesdurchschnitt. 

 

2. Qualität des Curriculums 

Der Studiengang umfasst 120 Credit Points (CP), die in fünf Semestern erworben werden sollen. 

Das Curriculum besteht aus den sieben Pflichtmodulen „Marketing“, „Unternehmensführung“, 

„Personalmanagement“, „Logistik“, „Internationale Unternehmensführung“ und „Soziale Kompe-

tenz“ sowie dem Modul „Masterthesis/Kolloquium“ und einem Wahlpflichtmodul „Recht“ oder „So-

ziologie/Wissenschaftslehre“. Die Lehre findet nach Angaben der Hochschule über Lehrbriefe 

statt, die auf einer E-learning-Plattform bereitgestellt werden und vor den zugehörigen Präsenz-

veranstaltungen bearbeitet werden sollen. In der Präsenzphase sollen interaktives, seminaristi-

sches Lehren und Lernen im Mittelpunkt stehen, dabei sollen Fallstudien, Übungen, Gruppendis-
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kussionen, Projektarbeiten, Unternehmensplanspiele und Vorträge der Studierenden mit Präsen-

tationen einbezogen werden. Als Prüfungsformen werden Klausur, Seminararbeit mit Präsentati-

on, Projektarbeit und Projektpräsentation angegeben. 

Bewertung 

Das Curriculum des Studiengangs ist durch ein breit gefächertes Themenspektrum einschlägiger 

Managementlehre gekennzeichnet. Durch die Kombination der Module und durch die 

eingesetzten Lernmethoden kann sowohl fachspezifisches und -übergreifendes Wissen vermittelt 

werden als auch entsprechende Methodik- und Schlüsselkompetenzen erworben werden. Die 

Module sind insgesamt grundsätzlich geeignet, die von der Hochschule angestrebten 

Qualifikationsziele zu erreichen. Das Curriculum entspricht dem im Qualifikationsrahmen für 

deutsche Hochschulabschlüsse definierten Niveau. Für ein fachlich angemessenes „rundes“ 

MBA-Curriculum müssen allerdings inhaltliche Erweiterungen und Vertiefungen vorgenommen 

werden: Die Themen „Corporate Finance“, „Makroökonomie“ und „Wissenschaftslehre/ 

Forschungsmethodik/Statistik“ müssen ins Curriculum integriert bzw. als verpflichtend 

vorgesehen werden [Monitum 2]. Insbesondere die Studierenden selbst wünschen sich mehr 

verpflichtende methodische Unterstützung über die reine Projektbeschreibung hinaus in 

empirischer Forschungsmethodik. 

Besonders positiv zu erwähnen sind die Veranstaltungen aus dem Modul „Soziale Kompetenz“. 

Diese werden als Alleinstellungsmerkmal gesehen und finden in vielen Situationen einen direkten 

Anwendungsbezug. 

Alle bestehenden Studienmodule sind vollständig im Modulhandbuch dokumentiert. Dies ist den 

Studierenden zugänglich und aktuell. Die Modulbeschreibungen sollten allerdings nach einem 

einheitlichen qualitativen Standard überarbeitet werden. Dabei sollten insbesondere folgende 

Aspekte beachtet werden: Die Lehrinhalte sollten stärker nach didaktischen Gesichtspunkten 

strukturiert werden [Monitum 3a]. Es sollte deutlich gemacht werden, welche Lehrinhalte zur 

Angleichung von Vorkenntnissen vorgesehen sind [Monitum 3b] und die Literaturangaben sollten 

überarbeitet bzw. angepasst werden im Sinne einer für die Studierenden sichtbaren erkennbaren 

qualitativen Differenzierung für einen Masterstudiengang sowie Konzentration auf ausgewählte 

verpflichtende und freiwillig ergänzende Literatur [Monitum 3c]. 

Die Lehr- und Lernformen sind als methodisch adäquat anzusehen ebenso wie ein hinreichender 

Lehr- und Lernmethoden-Mix erreicht wird. Die Mischung aus Lehrbriefen (auf einer E-Lernplatt-

form) in Verbindung mit seminaristischen Präsenzveranstaltungen sowie studienbegleitenden 

Projektarbeiten und der Thesis sind für die Zielgruppe und Studienziele als angemessene und 

ansprechende Lehr- und Lernformen anzusehen.    

Die Modulprüfungen entsprechenden weitgehend den üblichen Standards und sind kompetenz-

orientiert gestaltet. Die Fokussierung auf Klausuren als überwiegende Prüfungsform sollte jedoch 

überdacht werden. Für einen auf Managementkompetenzen zielenden Studiengang wäre der 

stärkere Einbezug anderer Prüfungsformen sinnvoll [Monitum 4]. Insgesamt ist allerdings ein 

hinreichendes Spektrum an Prüfungsformen gewährleistet. 

 

3. Studierbarkeit  

Nach Angaben der Hochschule ist grundsätzlich die/der Fachbereichsdekan/in für den Studien-

gang verantwortlich, die operative Verantwortung ist an die/den Studiengangsleiter/in delegiert 

und jedem Modul ist ein/e lehrende/r Professor/in verantwortlich zugeordnet. Zur inhaltlichen Ab-

stimmung wurden Arbeitskreise eingerichtet. Die Studienorganisation soll zudem von einer/m 

Geschäftsführer/in wahrgenommen werden. 
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Die/der Geschäftsführer/in soll auch eine Erstberatung der Studieninteressierten, Informations-

veranstaltungen und die generelle Studienberatung durchführen. Eine individuelle Studienbera-

tung soll durch die Geschäftsführung, die Studiengangsleitung und die Modulverantwortlichen 

gegeben sein. Weiterhin steht nach Angaben der Hochschule eine Webseite mit Informationen 

zum Studiengang bereit.  

Das Modulhandbuch soll den Studierenden über eine E-Learning-Plattform zugänglich gemacht 

sein. 

Der Nachteilsausgleich ist in § 25 der Prüfungsordnung geregelt. Die Prüfungsordnung wurde 

gemäß der Bestätigung der Hochschulleitung einer Rechtsprüfung unterzogen und veröffentlicht. 

Die Hochschule hat Studierendenstatistiken vorgelegt, die u. a. Angaben zu Studienzeiten und 

Verbleibsquoten enthalten, und die Anzahl der Absolventinnen und Absolventen sowie die 

durchschnittlichen Abschlussnoten dokumentieren. 

Bewertung 

Bei dem vorliegenden MBA-Studiengang „Betriebswirtschaftslehre“ handelt es sich um einen 

Studiengang mit besonderem Profilanspruch, da dieser als Fernstudiengang angeboten wird. Für 

die Zulassung ist eine mindestens einjährige einschlägige Berufserfahrung vorzuweisen. Im 

weiteren Verlauf des Studiums sind keinerlei Praxisphasen eingebaut, da die Studierenden 

parallel zum Studium berufstätig sind.  

Die Verantwortung für den Fernstudiengang „Betriebswirtschaftslehre“ hat die 

Studiengangsleitung. Diese steht den Studierenden jederzeit per E-Mail und im Regelfall auch 

während der Präsenzzeiten für Fragen zur Verfügung. Daneben ist ein/e Mitarbeiter/in des 

Prüfungsamtes für die Zulassung zum Studiengang zuständig. Weiterhin steht auch die 

Geschäftsführung den Studierenden jederzeit für Fragen rund um das Studium zur Verfügung. 

Durch die räumliche Nähe der Büroräume zu den Veranstaltungsräumen der Studierenden 

während der Präsenzphasen sind die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter während der Präsenzzeit 

jederzeit ansprechbar. Außerhalb der Präsenzphasen erhalten die Studierenden jederzeit 

problemlos telefonische Auskünfte oder bekommen ihre Fragen per E-Mail beantwortet.  

Die inhaltliche und organisatorische Abstimmung des Studiums findet in erster Linie zwischen der 

Studiengangsleitung und der Geschäftsführung statt. Hierbei fließen Ergebnisse aus Beiräten mit 

kooperierenden Unternehmen in die Gestaltung ein. Die Bedarfe und Erwartungen der 

Unternehmen werden auf informeller Basis ermittelt. Weiterhin geben die Themen behandelter 

Seminar- und Masterarbeiten eine Rückmeldung über die aktuellen und relevanten Themen in 

einem Unternehmen.  

Zur Beratung stehen den Studierenden neben den Lehrenden und den Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern auch die zentrale Studienberatung der Hochschule Ludwigshafen zur Verfügung. Zur 

Vorbereitung auf den Studiengang hat die Studiengangsleitung in Kooperation mit der 

Geschäftsführung eine umfangreiche Informationsbroschüre und ein Modulhandbuch 

ausgearbeitet. Neben diesen beiden Informationsmedien steht den Studierenden auch die 

Prüfungsordnung, in der sich unter anderem Regelungen zum Nachteilsausgleich, zur 

Prüfungsorganisation und zu den Prüfungsformen finden, zur Verfügung. Hinsichtlich der 

angegeben Prüfungsformen gibt es allerdings unterschiedliche Angaben in der Prüfungsordnung 

und den Modulhandbüchern. Die Prüfungsformen müssen in allen Dokumenten konsistent und 

eindeutig ausgewiesen werden [Monitum 5]. 

Auch wenn die Angabe der Prüfungsformen und somit auch der Prüfungstermine in den 

unterschiedlichen Dokumenten bisher inkonsistent und nicht eindeutig ausgewiesen ist, so 

werden den Studierenden der Prüfungstermin und die Prüfungsform bereits zu Beginn der 

Veranstaltung bekannt gegeben. Das führt dazu, dass es den Studierenden möglich ist, die 
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Studienbelastung mit der beruflichen Belastung optimal zu koordinieren. Durch die Nutzung 

unterschiedlicher Prüfungsformen wird für die Studierenden zusätzliche Flexibilität eingebaut, 

aber auch eine erhöhte Zeitmanagementkompetenz vorausgesetzt. Die Versendung der 

Unterlagen in Form von Lehrbriefen und deren Bereitstellung über die E-Learning-Plattform führt 

dazu, dass den Studierenden auch hier große Flexibilität bzgl. der Zeiteinteilung für die 

Vorbereitung von Präsenzveranstaltungen und Prüfungen gegeben wird. Des Weiteren werden 

alle Lehr- und Lernunterlagen in einem digitalen Ordner online zur Verfügung gestellt. Dieser 

dient als zusätzliche Quelle zur Bereitstellung der Dokumente, da alle Dokumente auch im  

regulären System hinterlegt sind. Aus dem System geht dabei auch hervor, welcher Lehrbrief zu 

welcher Veranstaltung gehört, für welche Präsenzveranstaltung dieser vorbereitet sein muss und 

welcher Lehrbriefe lediglich zur Auffrischung oder Aneignung von Grundlagenwissen 

bereitgestellt werden. Insgesamt wurde die Veranstaltungs- und Prüfungsorganisation von den 

Studierenden als sehr positiv eingeschätzt. 

Der Studiengang ist aufgrund der Organisation der Hochschule gut studierbar. Die 

Arbeitsbelastung ist dem Studiengang entsprechend angemessen, auch wenn die Unterstützung 

durch die Unternehmen nur teilweise vorhanden ist. 

Defizite im Studiengang werden aufgrund von direkten Rückmeldungen der Studierenden 

behoben, dennoch finden es die Studierenden verwunderlich, dass es zu den sorgfältig 

ausgefüllten Evaluationen keinerlei Rückmeldungen gibt (vgl. Kapitel „Qualitätssicherung“). 

 

4. Berufsfeldorientierung 

Als berufliche Tätigkeitsfelder der Absolventinnen und Absolventen nennt die Hochschule alle 

Bereiche der Wirtschaft, der Verwaltung und des Non-Profit-Bereichs, in denen wirtschaftliche 

und Managementkompetenz gefordert werden. Das Modul „Soziale Kompetenz“ soll in 

besonderem Maße der Vermittlung von Führungskompetenzen dienen. Nach Angaben der 

Hochschule soll durchgehend ein Anwendungsbezug hergestellt werden. Die Lehrinhalte sollen 

regelmäßig mit kooperierenden Firmen abgestimmt werden. 

Bewertung 

Die gute Verwertbarkeit der zu erwerbenden Kompetenzen und des Fachwissens wird bereits 

durch das berufsbegleitende Studienmodell und die eigene Entscheidungskompetenz der (bereits 

berufserfahrenen) Studierenden begünstigt. Dies gilt auch unter der Einschränkung, dass 

einzelne Studierende von ihren aktuellen Arbeitgebern keine Unterstützung erfahren. Dieser 

heterogene Erfahrungshintergrund wird im Studienverlauf positiv genutzt, z. B. in Gruppenarbeit 

und Seminararbeitsthemen aus dem beruflichen Umfeld der Studierenden. Die Mischung aus 

fachlicher Vertiefung im Bereich Marketing und Personal in Verbindung mit genereller BWL wird 

positiv beurteilt. Die inhaltlichen Schwerpunkte berücksichtigen damit Anforderungen für 

Führungskräfte in der angestrebten Breite des Arbeitsmarkts. Dem Thema Führungskompetenz 

wird z. B. in Veranstaltungen zur Arbeits- und Organisationspsychologie sowie zur 

Sozialkompetenz angemessener Raum gegeben. Sicherzustellen ist zukünftig, dass die 

Absolventinnen und Absolventen über die auf dem heutigen Arbeitsmarkt von Führungskräften 

erwartete Sprachkompetenz zumindest in Englisch verfügen [Monitum 1]. Angeregt wird 

weiterhin die Verschiebung des Wahlpflichtfaches Recht oder zumindest die Integration 

grundlegender Inhalte daraus in den Pflichtbereich. Gerade in Führungspositionen ist die 

Fähigkeit zu einer ersten orientierenden Einordnung von Entscheidungssachverhalten in den 

jeweils bestehenden Rechtsrahmen von zunehmender Bedeutung, zumal in der Regel nur 

Großunternehmen über eigene juristische Fachabteilungen verfügen. Mit Blick auf den 

Abschlussgrad MBA gilt dies auch für den Bereich „Corporate Finance“ [Monitum 2]. Die 

Hochschule verweist darauf, dass die Themen mit der Berufspraxis abgestimmt wurden und 
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bisher keine entsprechende Forderung formuliert wurde. Deshalb stehe auch z. B. „Logistik“ 

stärker im Fokus. Die Studiengangsleitung stimmte aber zu, dass eine entsprechende Ergänzung 

des Curriculums sinnvoll wäre. Die Sensibilisierung für die Einordnung ökonomischen Handelns 

in gesellschaftliche Gesamtverantwortung ist positiv zu bewerten. Von Führungskräften wird hier 

eine immer größere Kompetenz und konstruktive Konfliktfähigkeit erwartet. In diesen Kontext 

gehören dann aber auch makroökonomische Inhalte, um gesellschaftspolitische 

Diskussionstrends bezüglich ihrer gesamtwirtschaftlichen und damit letztlich auch betrieblichen 

Auswirkungen einschätzen zu können. Diese fehlen im Curriculum. Die Hochschule verweist 

hierzu auf die vorgelagerten Bachelorabschlüsse und die Möglichkeit, fehlende Grundlagen über 

ergänzende Lehrbriefe nachzuholen. Es bleibt fraglich, ob die Studierenden hierzu gezielt Inhalte 

nachfragen und in einer für Führungskräfte adäquaten Form vorfinden. Daher müssen 

entsprechende Ergänzung der Modulinhalte vorgenommen werden [Monitum 2]. 

Die Hochschule verfügt durch ihre dualen Studiengänge über ein großes Partnernetzwerk zu 

Unternehmen. Die Gespräche im Rahmen der Begehung haben aufgezeigt, dass sich der Input 

und Transfer aus den dazu eingerichteten Beiräten mit Unternehmensvertreterinnen 

und -vertretern in den zu akkreditierenden Studiengang noch systematisieren lässt. Durch den 

stärkeren Einsatz von Lehrbeauftragten aus diesem Umfeld könnten die Berufsfeldorientierung 

zudem noch verstärkt und aktuelle Entwicklungen und Veränderungen im von den 

Absolventinnen und Absolventen angestrebten beruflichen Umfeld könnten einbezogen werden. 

Insgesamt ist die Berufsfeldorientierung des Studiengangs als gut zu bewerten. 

 

5. Personelle und sächliche Ressourcen 

Die Lehre in dem weiterbildenden Masterstudiengang wird entsprechend den landesrechtlichen 

Vorgaben ausschließlich in Nebentätigkeit erbracht. Die Stelle der Geschäftsführung und einer 

weiterer Person sind nach Angaben der Hochschule dem Studiengang zugeordnet und für Fragen 

der Einschreibung, Rückmeldung, Prüfungsorganisation etc. zuständig. Sechs Personen aus der 

Professorenschaft und zwei Lehrbeauftragte sind zum Zeitpunkt der Antragsstellung in Nebentä-

tigkeit in der Lehre eingesetzt. 

Verschiedene Büro- und Seminarräume werden in einem Hochschulgebäude für die Durchfüh-

rung der Lehre angemietet. Die Räume verfügen über eine mediale Ausstattung. 

Die anfallenden Kosten des Studiengangs sollen durch Studiengebühren gedeckt werden. 

Bewertung 

In Bezug auf die personellen Ressourcen ist festzustellen, dass bei der aktuellen und 

vorgesehenen Teilnehmerzahl ausreichend personelle Kapazitäten für die Lehre im Rahmen 

einer Tätigkeit im Nebenamt zur Verfügung gestellt werden können. Es wurde jedoch auch klar, 

dass eine Ausweitung des Studiengangs mit diesen Ressourcen nicht möglich ist – allerdings 

auch nicht angestrebt wird. Eine gewisse Entspannung der Ressourcensituation ist dadurch 

gegeben, dass Studierende ggf. fehlende oder verpasste Module im Rahmen des Angebots 

anderer Studiengänge der Hochschule wahrnehmen können. 

Im Rahmen der Begehung wurde von Studierendenseite die sehr hohe Zufriedenheit mit der 

Betreuung (auch durch die zugeordneten Mitarbeiter/innen der Verwaltung) und die 

kontinuierliche Ansprechbarkeit der Lehrenden betont, was ebenfalls ein Indikator für eine 

ausreichende Ressourcenausstattung gesehen werden kann. Die Maßnahmen zur 

Weiterqualifizierung, welche im Rahmen der hochschuldidaktischen Fortbildung durchgeführt 

werden und beim Präsidium der Hochschule angesiedelt sind, können ebenfalls als ausreichend 

beurteilt werden. 
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Die Ausstattung mit sächlichen Ressourcen ist sehr gut, die Ausstattung der Räume ist auf einem 

guten Stand. Die Nachhaltigkeit des Studiengangs ist gegeben, da die Teilnehmerzahl in der 

Vergangenheit stets über dem Break-Even Point lag und eine Zunahme der Bewerberzahlen zu 

verzeichnen ist. 

 

6. Qualitätssicherung  

Die Hochschule Ludwigshafen am Rhein besitzt eine Evaluationsordnung, in der u. a. Ziele, Zu-

ständigkeiten und Instrumente zur Qualitätssicherung festgelegt sind. 

Die Evaluation der Lehrveranstaltungen erfolgt durch Feedbackbögen, dabei sollen Lehrbriefe, 

Präsenzveranstaltung und Prüfungen evaluiert werden. Zu den Ergebnissen der Evaluation soll 

die Studiengangsleitung bei Bedarf Gespräche mit den Lehrenden führen. Des Weiteren sollen 

regelmäßige Treffen der Lehrenden zu den Anliegen der Studierenden und Einschätzungen der 

Professorinnen und Professoren stattfinden. Nach Vorgaben der Evaluationsordnung sollen jähr-

liche Evaluationsberichte der Fachbereiche erstellt werden. 

Die Evaluationsordnung sieht u. a. vor, dass Absolventenbefragungen und Workloaderhebungen 

durchgeführt werden. 

Bewertung 

An der Hochschule Ludwigshafen gibt es eine fachbereichsübergreifende Arbeitsgemeinschaft 

„Evaluation und Qualität“, welche u. a. Instrumente z. B. in Form von Evaluationsfragebögen er-

arbeiten soll. An dieser Arbeitsgemeinschaft sind u. a. die QM-Beauftragten der Hochschule be-

teiligt, jedoch ausdrücklich nicht die zu evaluierenden Dozentinnen und Dozenten, um eine Unab-

hängigkeit zu schaffen. Diese Arbeitsgemeinschaft funktioniert nach Aussagen in den Gesprä-

chen mit großem Erfolg und wird von den Gutachterinnen und Gutachtern als wichtiges Element 

zur Qualitätsentwicklung bewertet. 

In der Evaluationsordnung sind alle akkreditierungsrelevanten Evaluationen und Untersuchungen 

vorgesehen (wie Lehrveranstaltungsevaluationen, Absolventenbefragungen, Workloaderhebun-

gen). Die Gutachterinnen und Gutachter bewerten die vorgesehenen Maßnahmen grundsätzlich 

als gut und hinreichend. 

Die Evaluationen der Lehrveranstaltungen finden in den Präsenzphasen der Studierenden statt 

und haben eine sehr hohe Rücklaufquote. Die Evaluationsergebnisse werden regelmäßig in 

einem internen Bericht zusammengefasst. Sowohl die Gutachterinnen und Gutachtern als auch 

die Studierenden selbst verwundert es allerdings, dass es keine direkte Rückmeldung der 

Evaluationsergebnisse an die Studierenden gibt und somit ein wichtiges Element des 

Qualitätsmanagements nicht existiert. Zwar ist eine Veröffentlichung der Ergebnisse grundsätzlich 

in der Evaluationsordnung vorgesehen, allerdings empfehlen die Gutachterinnen und Gutachter, 

dass die Evaluationsergebnisse den Studierenden in geeigneter Weise unmittelbar 

lehrveranstaltungs- bzw. modulbezogen präsentiert und mit ihnen besprochen werden sollten 

[Monitum 6]. 

Ggf. auftretende Defizite oder Probleme in der Lehrveranstaltung werden in zusätzlich 

stattfindenden Gesprächen zwischen Studierenden und Studiengangskoordination bzw. -leitung 

besprochen und direkt behoben. Nachweislich werden durch die vorhandenen Instrumente des 

Qualitätsmanagements Verbesserungen im Studiengang umgesetzt, so wurde z. B. bereits die 

Prüfungskoordination in diesem berufsbegleitenden Studiengang vor dem Hintergrund der 

Evaluationen optimiert. 
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Der Workload wurde bisher noch nicht in allen Modulen erhoben, allerdings hat die Hochschule 

ein adäquates Konzept und sinnvolle Instrumente vorgestellt, mit welchen zukünftig der Workload 

evaluiert werden soll. 

Der Studienerfolg wird durch verschiedene Studierendenstatistiken verdeutlicht, die zur 

Weiterentwicklung des Studiengangs genutzt werden. 

Da es sich bei dem hier vorliegenden MBA-Studiengang „Betriebswirtschaftslehre“ um einen 

weiterbildenden Fernstudiengang handelt, werden auch entsprechende Lehr- und Lernmaterialien 

eingesetzt, um den Studierenden die erwünschten Kompetenzen zu vermitteln. Hierbei handelt es 

sich insbesondere um Lehrbriefe, welche zur Erarbeitung des grundlegenden Lehrstoffes über 

eine E-Learning-Plattform zur Verfügung gestellt werden. Bisher können die Lehrbriefe im 

Rahmen von Feedbackbögen durch die Studierenden kritisiert werden. Das QM-System sieht 

allerdings keine systematische Überprüfung der Lehrbriefe durch die Lehrenden bzw. die 

Autorinnen und Autoren vor. Deshalb sollte eine regelmäßige Überprüfung der Lehrbriefe durch 

die Lehrenden bzw. Lehrbriefautoren explizit vorsehen werden [Monitum 7]. 

 

7. Zusammenfassung der Monita 

 

Monita: 

1. Als Zugangsvoraussetzung müssen Englischkenntnisse, z. B. gemäß dem Europäischen Re-

ferenzrahmen definiert werden. 

2. Die Themen „Corporate Finance“, „Makroökonomie“ und „Wissenschaftslehre und For-

schungsmethodik/Statistik“ müssen ins Curriculum integriert bzw. als verpflichtender Bestand-

teil vorgesehen werden. 

3. Die Modulbeschreibungen sollten überarbeitet werden. Dabei sollten insbesondere folgende 

Aspekte beachtet werden:  

a. Die Lehrinhalte sollten stärker nach didaktischen Gesichtspunkten strukturiert werden. 

b. Es sollte deutlich gemacht werden, welche Lehrinhalte zur Angleichung von Vorkenntnis-

sen vorgesehen sind. 

c. Die Literaturangaben sollten überarbeitet werden. 

4. Die Varianz an Prüfungsformen sollte erhöht werden. 

5. Die Prüfungsformen müssen in allen Dokumenten konsistent und eindeutig ausgewiesen wer-

den. 

6. Die Evaluationsergebnisse sollten den Studierenden in geeigneter Weise präsentiert und mit 

ihnen besprochen werden. 

7. Es sollte eine systematische Überprüfung der Lehrbriefe durch die Lehrenden bzw. die Auto-

rinnen und Autoren erfolgen.  
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III. Beschlussempfehlung 

Kriterium 1: Qualifikationsziele des Studiengangskonzepts  

Das Studiengangskonzept orientiert sich an Qualifikationszielen. Diese umfassen fachliche und 
überfachliche Aspekte und beziehen sich insbesondere auf die Bereiche  
 wissenschaftliche oder künstlerische Befähigung,  
 Befähigung, eine qualifizierte Erwerbstätigkeit aufzunehmen,  
 Befähigung zum gesellschaftlichen Engagement  
 und Persönlichkeitsentwicklung.  

Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium als erfüllt. 

 

Kriterium 2: Konzeptionelle Einordnung des Studiengangs in das Studiensystem 

Der Studiengang entspricht  
(1) den Anforderungen des Qualifikationsrahmens für deutsche Hochschulabschlüsse vom 21.04.2005 in der 
jeweils gültigen Fassung,  
(2) den Anforderungen der Ländergemeinsamen Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und 
Masterstudiengängen vom 10.10.2003 in der jeweils gültigen Fassung,  
(3) landesspezifischen Strukturvorgaben für die Akkreditierung von Bachelor- und Masterstudiengängen,  
(4) der verbindlichen Auslegung und Zusammenfassung von (1) bis (3) durch den Akkreditierungsrat.  

Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium als erfüllt angesehen. 

 

Kriterium 3: Studiengangskonzept  

Das Studiengangskonzept umfasst die Vermittlung von Fachwissen und fachübergreifendem Wissen sowie 
von fachlichen, methodischen und generischen Kompetenzen.  
Es ist in der Kombination der einzelnen Module stimmig im Hinblick auf formulierte Qualifikationsziele 
aufgebaut und sieht adäquate Lehr- und Lernformen vor. Gegebenenfalls vorgesehene Praxisanteile werden 
so ausgestaltet, dass Leistungspunkte (ECTS) erworben werden können.  
Es legt die Zugangsvoraussetzungen und gegebenenfalls ein adäquates Auswahlverfahren fest sowie 
Anerkennungsregeln für an anderen Hochschulen erbrachte Leistungen gemäß der Lissabon Konvention 
und außerhochschulisch erbrachte Leistungen. Dabei werden Regelungen zum Nachteilsausgleich für 
Studierende mit Behinderung getroffen. Gegebenenfalls vorgesehene Mobilitätsfenster werden curricular 
eingebunden.  
Die Studienorganisation gewährleistet die Umsetzung des Studiengangskonzeptes.  

Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium mit Einschränkungen als erfüllt 

angesehen. 

Die Gutachtergruppe konstatiert folgenden Veränderungsbedarf: 

 Als Zugangsvoraussetzung müssen Englischkenntnisse, z. B. gemäß dem Europäischen 

Referenzrahmen definiert werden. 

 Die Themen „Corporate Finance“, „Makroökonomie“ und „Wissenschaftslehre und 

Forschungsmethodik/Statistik“ müssen ins Curriculum integriert bzw. als verpflichtender 

Bestandteil vorgesehen werden. 

 

Kriterium 4: Studierbarkeit  

Die Studierbarkeit des Studiengangs wird gewährleistet durch:  
 die Berücksichtigung der erwarteten Eingangsqualifikationen,  
 eine geeignete Studienplangestaltung  
 die auf Plausibilität hin überprüfte (bzw. im Falle der Erstakkreditierung nach Erfahrungswerten 

geschätzte) Angabe der studentischen Arbeitsbelastung,  
 eine adäquate und belastungsangemessene Prüfungsdichte und -organisation,  
 entsprechende Betreuungsangebote sowie  
 fachliche und überfachliche Studienberatung.  
Die Belange von Studierenden mit Behinderung werden berücksichtigt.  

Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium als erfüllt angesehen. 
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Kriterium 5: Prüfungssystem 

Die Prüfungen dienen der Feststellung, ob die formulierten Qualifikationsziele erreicht wurden. Sie sind 
modulbezogen sowie wissens- und kompetenzorientiert. Jedes Modul schließt in der Regel mit einer das 
gesamte Modul umfassenden Prüfung ab. Der Nachteilsausgleich für behinderte Studierende hinsichtlich 
zeitlicher und formaler Vorgaben im Studium sowie bei allen abschließenden oder studienbegleitenden 
Leistungsnachweisen ist sichergestellt. Die Prüfungsordnung wurde einer Rechtsprüfung unterzogen.  

Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium als erfüllt angesehen. 

 

Kriterium 6: Studiengangsbezogene Kooperationen  

Beteiligt oder beauftragt die Hochschule andere Organisationen mit der Durchführung von Teilen des 
Studiengangs, gewährleistet sie die Umsetzung und die Qualität des Studiengangskonzeptes. Umfang und 
Art bestehender Kooperationen mit anderen Hochschulen, Unternehmen und sonstigen Einrichtungen sind 
beschrieben und die der Kooperation zu Grunde liegenden Vereinbarungen dokumentiert.  

Das Kriterium entfällt.  

 

Kriterium 7: Ausstattung  

Die adäquate Durchführung des Studiengangs ist hinsichtlich der qualitativen und quantitativen personellen, 
sächlichen und räumlichen Ausstattung gesichert. Dabei werden Verflechtungen mit anderen Studiengängen 
berücksichtigt. Maßnahmen zur Personalentwicklung und -qualifizierung sind vorhanden.  

Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium als erfüllt angesehen. 

 

Kriterium 8: Transparenz und Dokumentation  

Studiengang, Studienverlauf, Prüfungsanforderungen und Zugangsvoraussetzungen einschließlich der 
Nachteilsausgleichsregelungen für Studierende mit Behinderung sind dokumentiert und veröffentlicht.  

Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium mit Einschränkungen als erfüllt 

angesehen. 

Die Gutachtergruppe konstatiert folgenden Veränderungsbedarf: 

 Die Prüfungsformen müssen in allen Dokumenten konsistent und eindeutig ausgewiesen 

werden. 

 

Kriterium 9: Qualitätssicherung und Weiterentwicklung  

Ergebnisse des hochschulinternen Qualitätsmanagements werden bei den Weiterentwicklungen des 
Studienganges berücksichtigt. Dabei berücksichtigt die Hochschule Evaluationsergebnisse, Untersuchungen 
der studentischen Arbeitsbelastung, des Studienerfolgs und des Absolventenverbleibs.  

Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium als erfüllt angesehen. 

 

Kriterium 10: Studiengänge mit besonderem Profilanspruch  

Studiengänge mit besonderem Profilanspruch entsprechen besonderen Anforderungen. Die vorgenannten 
Kriterien und Verfahrensregeln sind unter Berücksichtigung dieser Anforderungen anzuwenden.  

Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium als erfüllt angesehen. 
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Kriterium 11: Geschlechtergerechtigkeit und Chancengleichheit  

Auf der Ebene des Studiengangs werden die Konzepte der Hochschule zur Geschlechtergerechtigkeit und 
zur Förderung der Chancengleichheit von Studierenden in besonderen Lebenslagen wie beispielsweise 
Studierende mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, Studierende mit Kindern, ausländische Studierende, 
Studierende mit Migrationshintergrund und/oder aus sogenannten bildungsfernen Schichten umgesetzt. 

Auf Grundlage der obigen Bewertung wird das Kriterium als erfüllt angesehen. 

 

Zur Weiterentwicklung des Studiengangs gibt die Gutachtergruppe folgende Empfehlungen: 

 Die Modulbeschreibungen sollten überarbeitet werden. Dabei sollten insbesondere fol-

gende Aspekte beachtet werden:  

o Die Lehrinhalte sollten stärker nach didaktischen Gesichtspunkten strukturiert 

werden. 

o Es sollte deutlich gemacht werden, welche Lehrinhalte zur Angleichung von Vor-

kenntnissen vorgesehen sind. 

o Die Literaturangaben sollten überarbeitet werden. 

 Die Evaluationsergebnisse sollten den Studierenden in geeigneter Weise präsentiert und 

mit ihnen besprochen werden. 

 Die Varianz an Prüfungsformen sollte erhöht werden. 

 Es sollte eine systematische Überprüfung der Lehrbriefe durch die Lehrenden bzw. die 

Autorinnen und Autoren erfolgen.  

 

Die Gutachtergruppe empfiehlt der Akkreditierungskommission von AQAS, den  

Studiengang „Betriebswirtschaftslehre“ an der Hochschule Ludwigshafen am Rhein mit dem 

Abschluss „Master of Business Administration“ unter Berücksichtigung des oben genannten 

Veränderungsbedarfs zu akkreditieren. 

 


